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 Herrn  
 Arne Wörner  
  
 per E_Mail: fysgwyg6bs@fragdenstaat.de 

 

 

 

 
Ihre E-Mail vom 13. Februar 2014 

 

 

Sehr geehrter Herr Wörner, 

 

nach § 1 des Gesetzes zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes (Informations-

freiheitsgesetz - IFG) hat jeder gegenüber den Behörden des Bundes einen Anspruch auf Zugang 

zu amtlichen Informationen. Amtliche Informationen im Sinne des Gesetzes sind alle amtlichen 

Zwecken dienende Aufzeichnungen, unabhängig von der Art ihrer Speicherung (§ 2 IFG). Dies 

bedeutet, dass im Rahmen der Geltendmachung eines Anspruches nur ein Zugang auf 

vorhandene Aufzeichnungen besteht. Wird dagegen – wie in Ihrem Falle – eine Stellungnahme 

zu einem besonderen Thema gewünscht, dann könnte dem im Rahmen der Umsetzung des IFG 

nur entsprochen werden, wenn eine solche Stellungnahme vorhanden wäre. Dies ist jedoch nicht 

der Fall. Ich bedauere daher, Ihnen die gewünschte Darstellung aus diesem Grunde nicht zu 

kommen lassen zu können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Klaus Kastenholz 
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